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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dkfm. DDr. König, Dr. 

Lichal, Wi.mersberger und Kollegen haben am 19. Februar 

1986 unter der Nr. 1864/J eine schriftliche parlamen­

tarische Anfrage an mich gerichtet, die folgenden Wortlaut 

hat: 

"1) Haben Sie in der Bundesregierung die Frage der 

Garantie einer jederzeitigen Versorgung von Kunden von 

österreichischen Waffen oder Kriegsgeräten mit den 

notwendigen Ersatzteilen aufgeworfen? 

2) Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? 

3) Was haben Sie aufgrund dieser Beratungsergebnisse ver­

anlaßt?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Aufgrund des Bundesgesetzes vom 8. Oktob~r 1977, BGB1.Nr. 

540/1977, über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegs­

material, geändert durch BGB1.Nr. 358/1982, bedarf jede 

einzelne Ausfuhr von Kriegsmaterial der entsprechenden 

Bewilligung nach § 1 dieses Gesetzes. 
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D~s bedeutet, daß nach Maßgabe der Verordnung der Bundes­

regierung vom 22. November 1977, BGBl.Nr. 624/1977 auf­

grund des § 2 in Zusammenhang mit § 1 des zitierten Bun­

desgesetzes auch Ersatzteillieferungen der Bewilligungs­

pflicht unterliegen. Die Frage einer Änderung der 

zitierten rechtlichen Bestimmungen wurde von mir in der 

Bundesregierung nicht aufgeworfen. Im übrigen darf ich 

darauf hinweisen, daß für die Vollziehung dieses Gesetzes, 

also auch die Erteilung von Ausfuhrbewilligungen, der Bun­

desminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr keine 

Mitwirkungs- oder Zustimmungskompetenz hat. 
t 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 

Anton BENYA 

1010 Wien 
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